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Tagesordnungspunkt 

Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens mit Spüleinbau für das 
Abwasserwerk 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung beschließt die Ersatz-
beschaffung eines LKW mit Spüleinbau für das Abwasserwerk. Der Bruttoauftragswert be-
trägt circa 300.000, --€. 
 
Die Beschaffung erfolgt im Wege einer in-house-Beauftragung durch die EBGL GmbH. Das 
Abwasserwerk schließt mit der EBGL GmbH einen Mietvertrag über das beschaffte Fahr-
zeug mit einer Laufzeit von sieben Jahren ab. Hierzu bewilligt der Ausschuss für Infrastruktur 
und Umwelt, Sicherheit und Ordnung eine Zahlungsverpflichtung des Abwasserwerks im 
konsumtiven Bereich für die Vertragszeiträume in einer Gesamthöhe von circa 252.000,--€ 
brutto (Beschluss gemäß § 5 Absatz 5 Zuständigkeitsordnung). 
 
 
 
 



   

 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
Das Abwasserwerk beabsichtigt, die EBGL GmbH mit der Ersatzbeschaffung eines LKW mit 
Spüleinbau zu beauftragen. Das zu ersetzende Fahrzeug ist Baujahr 2011. 
 
Das Fahrzeug wird im Abwasserwerk, Sachgebiet Kanalunterhaltung, eingesetzt. Im Stadt-
gebiet Bergisch Gladbach werden insgesamt rund 670 km Kanalnetz betrieben. Das Fahr-
zeug wird überwiegend für die Kontrolle der geschlossenen und offenen Becken (Schmutz- 
sowie Regenbecken) sowie Übergabestellen und Sonderbauwerken, in Summe ca. 90 Stück 
im gesamten Stadtgebiet, eingesetzt. Mögliche Reparaturen (z.B. Gangbarmachung von 
Schiebern) können sofort durchgeführt werden. Des Weiteren erfolgt der Einsatz bei kurzfris-
tig aufgetretenen Schadensfällen (z.B. Beschädigungen am Rohr) sowie Feststellungen und 
Überprüfungen von Fehleinleitungen (ca. 100 Stück / Jahr) im Kanalbereich. Auch für Spül-
vorgänge bei kleineren Kanalarbeiten sowie insbesondere bei schwerer zugänglichen Fahr-
/Fußwegen (da z.B. geringe Belastbarkeit des Weges) ist das Fahrzeug im Einsatz. Für die-
se Tätigkeiten sind eine Hochdruckpumpe und ein spezielles Kamerasystem notwendig.  
 
Bei dem Fahrgestell handelt es sich voraussichtlich um einen LKW mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 7,49 – 12 Tonnen. 
 
Das Bestandsfahrzeug wurde in den Nutzungsjahren sehr stark beansprucht. So weißt es 
zwar lediglich eine Laufleistung von ca. 110.000 km auf, jedoch bereits mehrere tausend 
Betriebsstunden, da das Fahrzeug größtenteils im Stand an der Einsatzstelle betrieben wird. 
Da bei fortgesetzter Nutzung des Fahrzeugs mit stark steigenden Wartungs- und Reparatur-
kosten sowie längeren Ausfallzeiten zu rechnen ist, soll die Ersatzbeschaffung nun 
schnellstmöglich erfolgen. Dies gilt insbesondere, da ab dem Beginn der durchzuführenden 
europaweiten Ausschreibung bis zur Auslieferung des Fahrzeugs ca. zwei Jahre vergehen. 
 
Aufgrund des schieren Fahrzeugalters wird der reparaturbedingte bzw. dauerhafte Ausfall 
bzw. Untergang des Fahrzeugs zunehmend wahrscheinlicher. So weist das Fahrzeug umlau-
fend starke Abnutzungserscheinungen sowie eine zunehmende Defekthäufigkeit auf. Dies 
betrifft die Grundsubstanz des Fahrzeugs (Rost, Beulen, Kratzer), die Aufbautechnik (Pum-
pensysteme, Kamerasystem) als auch die Fahrzeugelektrik (bspw. Ausfall Betriebsstunden-
zähler) 
 
Im Falle eines reparaturbedingten Ausfalles, ist eine kurzzeitige Grundsicherung von Leis-
tungen durch eigene Fahrzeuge im Abwasserwerk gewährleistet. Bei einem längeren Ausfall 
gibt es keine Kompensierungsmöglichkeiten, da es keinen Fremdanbietermarkt von derartig 
spezifischen Fahrzeugen gibt. Das bedeutet, dass sich langfristig ein Ausfall auf die Arbeits-
leistung/Aufgabenerledigung erheblich auswirkt. Die Aufgabenerledigung ist jedoch nach 
gesetzlichen Vorschriften (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)) gege-
ben.  
 
Die Kosten für das zu beschaffende Neufahrzeug belaufen sich auf geschätzte 300.000 € 
(brutto). Mit Bereitstellung des Fahrzeugs soll zwischen dem Abwasserwerk und der EBGL 
GmbH ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von sieben Jahren abgeschlossen werden. Der 
Mietaufwand auf die Vertragslaufzeit gerechnet beträgt ca. 252.000 € brutto. Ausreichende 
Mittel im Wirtschaftsplan zur Zahlung der Miete an die EBGL sind vorhanden. 
 
Die eingehende Betrachtung der Wirtschaftlichkeit durch das zentrale Investitionscontrolling 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs die wirtschaftli-
chere Alternative darstellt. Hierbei wurden die Betriebskosten, Reparaturkosten, Mietkos-
ten berücksichtigt. Eine Ersatzbeschaffung wird empfohlen. Nachfolgend wird in der Grafik 



   

 

der Kostenverlauf des Fahrzeugs dargestellt.  
 

 
  
Ferner heißt es im Gutachten des Investitionscontrollings wie folgt: 
 
„Wenn Altfahrzeuge über die ursprünglich vorgesehene Mietdauer genutzt werden, der Miet-
vertrag verlängert, die Mietrate neu berechnet und angepasst/reduziert wird, ist der Sachver-
halt grundsätzlich gegeben, dass die „Mietrate Neufahrzeug“ höher als die „Mietrate Be-
standsfahrzeug“ liegt. Ein direkter Vergleich der Kosten in dieser Periode schlägt sich immer 
nachteilig auf das Neufahrzeug aus.“  
 
Ab einem gewissen Fahrzeugalter- und Zustand ist das ständige Risiko des Fahrzeugunter-
gangs gegeben, die Ersatzbeschaffung nimmt wie o. g. ca. zwei Jahre in Anspruch. Dement-
sprechend muss im Aufgabenbereich der Daseinsvorsorge der Generationenwechsel inner-
halb des Fuhrparks planvoll angegangen werden. Der Fahrzeuguntergang kann nicht abge-
wartet werden. Insb. wenn -wie in diesem Fall- kein mietbares Ersatzfahrzeug auf dem Markt 
verfügbar ist. Hier auf die reduzierten Mietkosten in den Anschlussjahren zu spekulieren 
würde die Daseinsvorsorge massiv gefährden. 
 
Zudem heißt es im Gutachten des Investitionscontrollings: 
 
„… Innerhalb der gesamten Fahrzeugkosten weisen die Mietraten in den ersten 8 bzw. 7 
Jahren der Nutzung einen konstanten und überwiegenden Anteil der Kosten auf, woraufhin 
bei einer längeren Nutzung die Kosten für Reparaturen und Ausfälle gegenüber dem Neu-
Kfz wesentlich steigen. …“   
 
„… Betrachtet man nur die Reparaturkosten der Jahre 2017 – 2021 beim Bestands-Kfz ist 
festzustellen, dass die Reparaturkosten gegenüber den ersten 5,5 Jahren um rd. 36 % ge-
stiegen sind. Dies zeigt einen altersbedingten typischen Anstieg. Es ist erkennbar, dass die 
Reparaturkosten beim Altfahrzeug höher liegen als beim Neufahrzeug. Zum Anfang der Nut-
zung des Neu-Kfz ist davon auszugehen, dass der Anteil geringer ist, als zum Ende der 
Mietdauer. …“ 
 
 
Dies zeigt sich auch in der hierfür durch das Investitionscontrolling erstellten Grafik: 
 



   

 

 
 
Im vorliegenden Fall wurde die Beschaffung von alternativ betriebenen Fahrzeugkonzepten 
eingehend geprüft und aus folgenden Gründen nicht umgesetzt: 
 
1. Keiner der marktüblichen Aufbauhersteller bietet einen entsprechenden Aufbau auf LKW 
Fahrgestelle mit alternativen Antriebstechnologien an. Bis dato beabsichtigt auch kein uns 
bekannter Hersteller den testweisen Bau oder gar eine Markterprobung eines solchen Spe-
zialfahrzeugs mit alternativer Antriebstechnologie.  
 
2. Durch die Hochdruckpumpe ist ein Nebenantrieb notwendig. Dieser würde die Akkukapazi-
tät eines E-Fahrzeugs soweit einschränken, dass die Tagesarbeitsleitung nicht erbracht wer-
den könnte. Bei H2 Fahrzeugen ist der Einsatz von Nebenantrieben in diesem Bereich noch 
nicht erprobt. 
 
3. Die Fahrzeuge verlieren durch die Batterien wesentlich an Zuladung und wären somit 
nicht mehr ohne Weiteres nutzbar. 
 
4. Es werden keine adäquaten Fahrzeuge (LKW Fahrgestell) mit alt. Antrieben angeboten. 
Die gängigen Hersteller (Mercedes, IVECO, MAN) bieten ihre E-Lösungen lediglich für Kas-
tenfahrzeuge bis 3,5 t ZGG an, oder > 16 t ZGG als für den Fernverkehr optimierte Sattel-
zugmaschinen. Sowohl Wasserstoff- als auch E-Lösungen befinden sich erst im Stadium der 
Markteinführung und eignen sich noch nicht für den Betrieb im Bereich der Daseinsvorsorge 
und zielen insb. auf den Fernverkehr ab. Außerdem wäre keine Wasserstofftankstelle auf 
Bergisch Gladbacher Stadtgebiet vorhanden.  
 
Die Entwicklungen des Marktes in Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten alternativer Antriebe 
über die Kehrmaschinen und Abfallsammelfahrzeuge hinaus werden allerdings weiter beo-
bachtet. Sobald auch für andere Spezial-LKW alternative Antriebskonzepte angeboten wer-
den, werden diese bei zukünftigen Beschaffungsmaßnahmen berücksichtigt. Das Controlling 
des Fachbereiches Umwelt und Technik hat der beabsichtigten Ersatzbeschaffung zuge-
stimmt. 



   

 

 
Das Rechnungsprüfungsamtes hat der beabsichtigten Ersatzbeschaffung gemäß Ziffer 6.1 f) 
der Vergabeordnung zugestimmt. 
 
Das Investitionscontrolling hat der beabsichtigten Ersatzbeschaffung zugestimmt. 
 
Der Verwaltungsvorstand hat der beabsichtigten Ersatzbeschaffung zugestimmt. 
 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld:  

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  
Produktgruppe/ Produkt: 
011 780 010   Abwasserbesei-
tigung  

     
     

Finanzielle Auswirkungen  

     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 

Ertrag        

Aufwand     0,00,-- € 36.000 ,--€ 

Ergebnis        

          

2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 

Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   Ver-
mögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit     

Auszahlung aus Investitionstätig-
keit     

Saldo aus Investitionstätigkeit       

     

Im Budget enthalten X ja  

   nein  

   siehe Erläuterungen 
 
 


